
 

 

Antrag, Ergänzende Bedingungen und Vertragsstrafe für die 

Remote-Nutzung der Inbetriebnahme- und Konfigurationsprüfung-

Testplätze (IKP-Testplätze)  

 

 

GEMATIK: 

 

gematik GmbH 

Friedrichstraße 136 

10117 Berlin 

 

HERSTELLER: 

 

XXX  

 

Für die Nutzung der von der gematik eingerichteten IKP-Testplätze geltend ergänzend zu 

den „Bedingungen für die Nutzung der Inbetriebnahme- und Konfigurationsprüfung-

Testplätze (IKP-Testplätze)“ der gematik die folgenden Ergänzungen: 

 

§ 1 Remote Zugang für Tester des Herstellers 

 

Die gematik erteilt dem Hersteller die Erlaubnis des Remotezugangs für IKP-Testplätze für 

folgende Nutzer (nachfolgend Tester) 

 

1. _________________________________  

(Vorname, Nachname)  

 

2. _________________________________  

(Vorname, Nachname)  

 

Die hier benannten Tester sind Erfüllungsgehilfen des Herstellers.  

 

§ 2 Beendigung des Remote Zugangs 

 

1. Die gematik kann jederzeit unabhängig vom Bestehen des Vertrages des Herstellers 

mit der gematik über die Nutzung der IKP-Testplätze nach ihrem Ermessen ohne 

Angabe von Gründen sowohl den Remote-Zugang für alle Tester insgesamt als auch 

für einzelne Tester durch schriftliche Mitteilung in Textform (Mail ausreichend) 

beenden. Das Recht auf Remotezugang erlischt automatisch mit Zusendung der Mail.  

 

2. Das Recht auf Remotezugang erlischt für den jeweiligen Tester automatisch bei 

Ausscheiden des Testers aus dem Betrieb des Herstellers.  

 

3. Der Hersteller ist in diesen Fällen berechtigt, andere Tester namentlich zu benennen, 

soweit sein Vertrag mit der gematik über die Nutzung der IKP-Testplätze weiterbesteht. 

  



 

§ 3 Pflichten des Herstellers bezüglich des Remotezugangs 

 

1. Die Anmelde- und Zugangsdaten sind personengebunden. Der Hersteller gewährleistet, 

dass: 

 

• sämtliche von der gematik mitgeteilten bzw. übergebenen Anmelde-/Zugangsdaten 

ausschließlich von den Testern genutzt werden, für die sie bestimmt sind, und nicht 

an Dritte weitergegeben werden, 

 

• dass auch eine anderweitige (Kenntnis-)Erlangung von den Anmelde-

/Zugangsdaten oder Details der IKP-Testplätze durch Dritte ausgeschlossen ist und 

 

• IKP-Testplätze oder einzelner Bestandteile dieser Testplätze Dritten zu keinem 

Zeitpunkt zugänglich gemacht oder in sonstiger Weise zur Nutzung überlassen 

werden.  

 

Dritte im Sinne dieser Vereinbarung sind alle, die in § 1 dieser Vereinbarung nicht als 

Tester namentlich benannt sind, damit auch hier nicht als Tester benannte 

Mitarbeitende des Herstellers.  

 

2. Der Hersteller verpflichtet sich: 

 

• der gematik unverzüglich in Textform (Mail ausreichend) das Ausscheiden eines 

Testers mitzuteilen und 

• nach Beendigung dieser Erlaubnis in allen Fällen des obigen § 2 die betroffenen 

Anmelde- und Zugangsdaten unverzüglich zu löschen und dies der gematik binnen 

einer Woche in Textform (Mail ausreichend) zu bestätigen.  

 

3. Der Hersteller ist ferner verpflichtet, die gematik unverzüglich in Textform (Mail 

ausreichend) zu unterrichten, sobald ihm ein Verstoß gegen die Verpflichtungen aus 

diesem § 3 bekannt geworden ist oder sobald ihm Anhaltspunkte vorliegen, dass es zu 

einem solchen Verstoß gekommen sein könnte.  

 

§ 4 Vertragsstrafe 

 

Bei einem schuldhaften Verstoß des Herstellers gegen die Verpflichtungen aus § 3 erklärt 

sich der Hersteller dazu bereit, eine Vertragsstrafe zu zahlen, welche die gematik nach 

billigem Ermessen – unter Berücksichtigung von Schwere und Ausmaß der 

Zuwiderhandlung – festsetzt. Im Streitfall soll ein Gericht über die Höhe der Vertragsstrafe 

entscheiden. 

  



 

§ 5 Kommunikation 

 

Für sämtliche Kommunikation im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung benennen die 

Parteien folgende Mailadressen:  

 

Kontaktadresse des Herstellers: … 

Kontaktadresse der gematik: … 

 

 

_________________    ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Hersteller 


